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29. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 128
‚Gewerbegebiet östlich der Mehedorfer Straße
hier: Behördenbeteiligung
Ihr Schreiben vom 26.02.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Durchsicht der Planunterlagen nehmen wir aus allgemeiner landwirtschaftlicher Sicht zur
vorliegenden Planung im Folgenden Stellung.

Zunächst teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits keine besonderen Anforderungen im Hinblick auf
den erforderlichen Untersuchungsaufwand und den Deta!lllerungsgrad der Umweltverträglichkeits
prüfung bestehen.

Grundsätzlich wird von landwirtschaftlicher Seite jeder Entzug von landwirtschafthch genutzter
Fläche für außerlandwirtschaftliche Nutzung kritisch gesehen Dies gilt insbesondere, wenn die
Fläche entsprechend dem aktuellen Flächennutzungspan derzeit als Fläche für die Landwirtschaft
ausgewiesen ist. Bezugnehmend auf den Geltungsbereich äußern wir aus landwirtschaftlicher Sicht
Bedenken, da im größeren Umfang landwirtschaftliche Fläche aus der Nutzung genommen wird.

In Bezug auf die Planung erfarderhcher naturschutzrechtlicher Kompensationsmaßnahmen weisen
wir insbesondere vor den Hintergrund der Inanspruchnahme von Böden auf die Grundsätze des
§ 1 a BauGB iV.m. § 15 (3) BNatSchG zur Berücksichtigung agrarstruktureller Belange bei der
Planung von Kompensationsmaßnahmen hin: ‚Bei der Inanspruchnahme von fand- oder
forstwirtschaft/ich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahrnen ist auf agrarsfrukture!le
Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind für die landwiflschaftliche Nutzung besonders
geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen,
ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur
Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirischaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die
der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht
werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung genommen werden (15
(3) BNatSchG i. d. g. F.)



Dementsprechend empfehlen wir vorrangig folgende Maßnahmen auf Umsetzbarkeit zu prüfen:
• Entsiegelung von Wegen in öffentlichem Eigentum
• ökologischer Waldumbau
• Anpflanzungen auf öffentlichen Flächen
• Maftnahmen durch linienhafte Landschaftselemente
• Maßnahmen an Gewässern

Zur Reduktion der Flächeninanspruchnahme weisen wfr auf die Möglichkeiten der produktions
integrierten Kompensation hin. Bei sachgerechter Umsetzung dient dies als Instrument zur
Vermeidung, dass landwirtschaftliche Nutzflächen dauerhaft aus der Nutzung genommen bzw.
weitgehend extensiviert werden.

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen und
Betriebe in ihrer Wirtschaftsführung nicht beeinträchtigt werden dürfen. Es ist vor allem darauf zu
achten, dass die Erreichbarkeit und Nutzbarkeit angrenzender landwirtschaftlicher flächen
gewährleistet bleibt.

Mit freundli n Grüßen

Ren chnabel
Lä iche Entwicklung
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